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Die Abgeordneten zum Nationalrat DDroKÖNIG~ Dro LEITNER und' 
Genossen haben am 70 Mai 1980 unter der Nrö 539/J an mich 
eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend die 
Weitergabe von Schülerbeihilfenanträgen mit unverschlüsselten 
Angaben über familiäre und finanzielle Verhältnisse der Eltern 
zur EDV-mäßigen Aufbereitung durch die Locherei des Gefangenen= 

. hauses II in Wien gerichtet li welche folgenden \vortlaut hat ~ 

1°10 Welche Empfehlungen hat das EDV~Subkomitee im Bundeskanzler­
amt p über jene vom Rechnungshof im TB 1978 zitierte hinaus p 

zur Bearbeitung von Daten durch Arbeitsbetriebe von Gefangenen­
~nstalten seit der Einbringung des Datenschutzgesetzes 
als Regierungsvorlage im Parlament am 170 120 1975 gegeben'? 

20 Welche Stellungnahme beziehen Sie zu diesen Empfehlungen 
des EDV-Subkomi tees im Bundeskanzleramt,?io 

Ich beehre mich p diese Anfrage wie folgt zu beantworteno 

Zu den Fragen 1 und 2.J.. 

Das Landesgericht für Strafsachen hat bereits 1972 das EDV-Sub­
komitee darüber informiert Q daß im Rahmen des Gefangenenhau= 
ses II Datenerfassungskapazitäten für den Bundesbereich zu 
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sehr günstigen Bedingungen zur Verfügung steheno Das EDV-Sub­
komitee hat in seiner Sitzung am 90 Juni 1972 unter Anwesen­
heit von Vertretern des Rechnungshofes und der beiden externen 
von den politischen Parteien nominierten Experten diese Mittei­
lung einstimmig zur Kenntnis genommen 0 Über Ersuchen des Bundes= 
ministeriums für Justiz wurden in der Folge .die Ressortver= 
treter des EDV=Koordinationskomitees mehrmals p zuletzt im 
September 1976 0 auf die Möglichkeit hingewiesen p daß Daten­
erfassungsarbeiten im Zuge des Resozialisierungsprogrammes 
für Strafgegangene durch das Landesgerichtliche Gefangenen-
haus Wien II übernommen werdeno Gleichzeitig wurden die Ressorts 
gebeten p "diese kostenmäßig sicher günstige Möglichkeit zu·. 
berücksichtigen 90 0 

Dieser allgemeinen Empfehlung folgend haben verschiedene Dienst­
stellen des Bundes in direktem Kontakt mit dem Landesgericht-

. lichen Gefangenenhaus die näheren Details für die Übernahme 
von Datenerfass~gsarbeiten abbesprochen und in der Folge 
einen entsprechenden Auftrag vergebeno 

Die Bundesministerien sind im Zuge der Befassung der Datener­
fassungssstelle im Landesgerichtlichen Gefangenenhaus als 
Auftraggeber im Sinne des § 3 Zo 3 Datenschutzgesetz zu ver­
s·tehen. Im öffentlichen Bereich obliegt es dem örtlich und 
sachlich zuständigen Organ als Auftraggeber zu prüfeng ob 
die Inanspruchnahme eines Verarbeiters vom Standpunkt der. 
schutzwürdigen Interessen von Betroffenen und der öffentlichen 
Interesse'n zulässig erscheinto Die rechtliche Absicherung 
solcher Überlegungen hat seit dem Inkrafttreten des Daten­
schutzgesetzes am 10 Jänner 1980 durch den Abschluß von Daten­
schutzverträgen gemäß § 13 Abs o 2 Datenschutzgesetz (wobei 
eine Übergangsvorschrift gemäß § 58 Abso 11 DSG bis 10 Juli 
1980 besteht) zu erfolgeno 
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Der rechtlichen Ve:::-antvlOrtung und Entscheidu.ng des Auftrag­
gebers kann von anderen Dienststellen nicht vorgegriffen werdenG 
Dies ist sachlich vor allem darin becrründet r daß nur der Auf-. -
traggeber selbst beurteilen kann p in welchem Maß die personen-
bezogenen Daten~ die er verarbeiten lassen will p besonderer 
Schutzmaßnahmen bedürfeno Diesem Grundsatz entsprechend hat 

, . -
der Auftraggeber mit dem Verarbeiter einen Datenschutzvertrag 
abzuschließen, in dem besondere SicherheitsvoI'schriften fest= 
g'elegt werden können" 

Die Datenerfassungsstelle im Landesgerichtlichen Gef.angenenhaus 
stellt eine Verarbeitungseinrichtu..Yl.g dar, da gemäß § 3 Z .. 6". 

Datenschutzgesetz der Vorgang des Erfassens unter den Begriff 
der Verarbeitung zu subsumieren ist. Eine Besonderheit ist 
jedoch darin zu sehen~ daß hier Personen für die Datenerfassung 
eingesetzt werden~ die aufgrund einer rechtskräftigen Verur= 

. teilung eine Freiheitsstrafe zu verbÜßen habeno Im allgemeinen 
arbeiten zwölf Strafgefangene im EDV-Betrieb .. Die meisten Daten 
sind nicht personenbezogeno Bei den personenbezogenen Daten 
handelt es sich zum Teil um codiertes Haterial, sodaß der 
mit der Arbeit be.sch·äftigte Strafgefangene einen Klartext 
nicht erkennen kanno Aber auch bei den personenbezogenen 
Daten, bei denen ein Name im Klartext aufscheint, ist es aus 
organisatorischen Gründen dem Strafgefangenen nicht möglich, 
Aufzeichnungen zu machen p oder Ablichtungen anzufertigeno Der. 
Arbei tsbet~ieb .steht nämlich unter ständiger Aufsicht eines 
Justizwachebeamten p der sowohl zur Arbeitsstelle als auch zur 
Unterkunft der mit der Eing~be befaßten Strafgefangenen Zutritt 
hat .. 

Während in der Erfassungsstelle des Landesgerichtlichen Ge~ 
fangenenhauses unter der Aufsicht von Beamten die Erfassungs .... 
arbeite~ durchgeführt werden p ist dies bei privaten Unter­
nehmen - denen es nicht verboten ist 9 vorbestrafte Personen 
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einzusetzen - selbstverständlich nicht der Fallo Überdies 
ist es in den meisten Fällen gar nicht bekannt" ob bei privaten 
Datenerfassungsunterne~men Vorbestrafte eingesetzt werdeno 

. Ein weiteres wesentliches Kriterium besteht darin" daß die 
Datenerfassungsstelle im Landesgerichtlichen Gefangenenhaus . 
als Verarbeiter im öffentlichen Bereich strengeren Bestimmun= 
gen unterliegto So wird innerhalb der vom § '58 Abso 10 DSG 
vorgegebenen Übergangszeit eine Betriebsordnung gemäß § 10 
DSG g die der Zustimmung der Datenschutzkommission bedarx D 

erlassen werdeno 

Den Bundesdienststellen wurde seitens des Bundesministeriums 
für Jus'tiz empfohlen" s'O'weit sie die Datenerfassungsstelle ... 
beim Landesgerichtlichen Strafgefangenenhaus in ANspruch nehmen 
wollen p besondere Sicherhei t'smaßnahmen je nacl:J, dem Sensibili­
tätsgrad der Daten mit dem Bundesministerium für Justiz zu 
vereinbaren 0 

Es bes teht da.her keine Veränlassung p den seinerzeitigen Hin-
weis des Bundeskanzleramtes!) die Datenerfassungskapazität 
im Landesgerichtlichen Gefangenenhaus in Anspruch zu nehmen" 
aufgrund des Datenschutzgesetzes 'zu revidiereno Dies umso . 
mehr" als gerade durch das Datenschutzgesetz die Voraussetzun~ 
gen vorgeschrieben sind" unter denen die Ordnngsmäßigkeit . 
der Verarbeitung unter Einhaltung der besonderen Sicherheits= 
bestimmungen je nach Art der Daten sichergestellt werden müsseno 
Selbstverständlich obliegt es jedem Auftraggeber" bei allfälligen 
Bedenken,aufgrund einer besonders hohen Sensibilität der Daten 
andere Verarbeiter damit zu betra,ueno 
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